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mann und ich haben das in anderem Zusammenhang ausge­
sprochen, ebenso wie Tellenbach. Aber das hält uns nicht ab, an 
einen auch politischen Zusammenhang der Ereignisse zu glauben, 
und von diesem „Grundfehler" wird uns hallers Einspruch nicht 
abbringen, haller gehört vielleicht zu denen, die infolge einer 
unglücklichen Entwicklung unserer Wissenschaft kein rechtes Ver­
hältnis zur Ideengeschichte gewonnen haben. So mag es sich 
erklären, daß er ein Loch in der Politik glaubt annehmen zu 
müssen, wo er einen Kampf der Geister sieht.

Gewiß war es, wie er stark unterstreicht, von größter Be­
deutung, daß das Königtum sich nicht mehr auf den Episkopat 
verlassen konnte, der ihm über ein Jahrhundert die stärkste Stütze 
gewesen war. Daß aber diese Wendung keineswegs nur durch 
das Papsttum herbeigeführt war, sieht man am besten daran, daß 
sich schon beim Sachsenaufstand von 1073, an dem die Kurie noch 
unbeteiligt war, das Entsprechende gezeigt hatte, haucks Er­
klärung, daß bei den Bischöfen, die die Sache Heinrichs IV. ver­
ließen, eine Interessengemeinschaft mit den Laienfürsten her- 
vortrat, die eine späte Zolge der ottonischen Kirchenpolitik war*), 
hat trotz allem, was dagegen gesagt worden ist, ihr Recht. Solche 
politischen oder verfassungsmäßigen Zusammenhänge und zu­
gleich den großen „Kampf der Geister und Gewissen" ins Auge 
zu fassen, das ist die Aufgabe, ohne deren Lösung ein Verständnis 
des Jnvestiturstreits unmöglich ist.

Die Gesetzgebung Wichmanns von Magöeburg

von

Walter Barkhausen
Philipp Heck, Like von Repgow Verfasser der alten Zusätze zu dem 

Sachsenspiegel. Tübingen 1939, Mohr-Siebeck,- 43 S.

ver Sachsenspiegel, das älteste und bedeutendste Land- und 
Lehnrechtsbuch unter den deutschen Rechtsbüchern, hat erst durch 
die vierte Fassung den Textbestand erreicht, auf dem alle spä­
teren Gebrauchsformen aufbauen. In der ältesten, 1221/24 ent-

h ll. hauck, kirchengeschichte Deutschlands 3 (3. u. 4. kufl. 1906), 801.



496 Mizellen

standenen Fassung bezeichnet sich Eile von Repgow als Verfasser; 
für die zweite, etwas erweiterte Ausgabe, die wohl noch in dem 
gleichen Zeitraum geschaffen ist, geht Eikes Verfasserschaft daraus 
hervor, daß er diese Fassung in seiner sächsischen Weltchronik ver­
wandt hat- die dritte Ausgabe kann nicht von ihm stammen, da 
sie seinen Namen in der Reimvorrede unterdrückt. Die vierte 
Fassung, die auf dem Textbestand der zweiten aufbaut, Nach­
träge der dritten aufnimmt und diesen Stoff durch Linschübe 
wesentlich vermehrt, ist von Eckhardt ebenfalls dem Spiegler ab­
gesprochen und in die Jahre 1261/70 datiert worden?) Gegen 
diese Einreihung der vierten Fassung wendet sich Heck in der 
vorliegenden Studie,- er will den Nachweis führen, daß auch die 
vierte Fassung noch ein Werk Eikes, daß also fast der ganze Text 
des Sachsenspiegels das einheitliche Werk unseres größten mittel­
alterlichen Rechtsdenkers darstellt. Gewiß ein verlockender Ge­
danke !

Zur Feststellung der Verfasserschaft bietet die vierte Fassung der 
äußeren Kritik weniger handhaben als ihre drei Vorgängerinnen. 
Eine einzige Stelle (Ssp. III 73 §8 2, 3) stimmt zu einer Nach­
richt, die zuerst in Eikes Weltchronik auftritt (c. 336). Gb hier eine 
Benutzung der Weltchronik oder ihrer Tochter, der Weichbild­
chronik, vorliegt, ist für die Verfasserfrage bedeutsam, denn 
es erscheint so gut wie ausgeschlossen, daß Eike selbst eine dazu 
ziemlich mäßige Verarbeitung seiner Weltchronik für Nach­
träge zum Sachsenspiegel verwandt hat. Um eine Nachprüfung 
der Entlehnungsfrage zu ermöglichen, müssen die entscheidenden 
Stellen wiedergegeben werden.

Sächsische lveltchronik <. 336 (MG. Deutsche Chroniken 2, 234): 

he (lvichmann) verlegede oc dat recht, dat de dienestman bi vrieme 
wive nene orte -achter ne machte gewinnen,- dat erhof he an here Gum- 
prechtes susterkinderen van kllesleve.

lveichbildchronik 12 (Rosenstock, Gstfalens Rechtsliteratur unter 
Zriedrich II. (1912) 41):

he (lvichmann) hatte einen ooget Hermann, der saczte das recht, das 
ein itslich went von siner huve gab sex pfennige, swenne he wip nam;

unde die maget gab einen schilling, swenne sie man nam.

h R. 6. Eckhardt, Rechtsbücherstudien III, Die Textentwicklung des 
Sachsenspiegels von 1220 bis 1270 (1933) 60ff.
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He vorlegete opch das recht, das di dinstmanne bi orten wiben ni keine 
vrie tochtere ne mögen gewinnen; des begunde he an ern Gumprechtes 
tochterkinderen von klsleven.

Sachsenspiegel III 73 (MG. Zonter juris germ. N. S. I, 151):
8 2. ' Bit selve recht hadden ok die denstman went an den biscop 

Mchmanne von Megedeburch, dat die sone behilt des oader recht unde 
die dochter der müder, unde Horden na in, os sie dienstlüde waren.
3. von anegenge aver des rechtes was recht, dat vri dort nimmer egen 
kint ne winne. 4. Sint der biscop lvichmannes tieden heoet aver dat 
recht gestan, dat beide sone unde dochtere höret na der düdischen müder 
deme, den sie bestat, die vader sie düdisch oder wendisch; unde der wen- 
dinne lindere höret na deme vadere, os he en went is; is he aver düdisch, 
so höret sie na der müder.

§ 3. Man seget dat alle wendinne fri sin, durch dat ire lindere na deme 
wendischen vadere höret; des is doch nicht; wenne sie gevet ire burmede 
irme Herren, also dicke als sie man nemet.

Eckhardt, der die Möglichkeit der Benutzung der Weichbild- 
chronik aufgedeckt hat, bejaht ihre Verwertung und kommt damit 
(neben triftigen inneren Gründen) zur Ablehnung der Verfasser­
schaft Eikes. Heck muß, entsprechend seiner These, die Benutzung 
der Weichbildchronik ablehnen. Er behauptet, daß weder die 
Nachricht über Wichmann noch die Nachricht über dessen Vogt 
Hermann im Sachsenspiegel verwertet ist. vamit ist er aber weit 
über sein Ziel hinausgeschossen. Wenn nämlich beide Mitteilungen 
der Weichbildchronik im Sachsenspiegel fehlen, dann kann dem 
Verfasser auch die Weltchronik, die doch die eine von ihnen fast 
wörtlich enthält, nicht vorgelegen haben. Diese Folgerung schließt 
die Verfasserschaft Eikes aus, denn Eike hätte bei der Wieder- 
behandlung des gleichen Themas bestimmt auf seine Weltchronik 
zurückgegriffen. Hecks Ansicht über die Entlehnung führt also 
geradewegs zu dem von ihm bekämpften Ergebnis, eine Kon­
sequenz, die er anscheinend übersetzen hat.

Indessen schalten seine Vorlegungen die Benutzung der den 
beiden Lhroniken gemeinsamen Nachricht, daß Erzbischof Wich­
mann die Unfreiheit der Töchter aus Ehen von vienstmannen 
mit freien Frauen festgesetzt habe*), keineswegs aus. Heck zieht

^) So außer Schroeder-o. küntzberg, Lehrbuch der deutschen Rechts- 
geschichte (7. gufl., IS32) 503 ünm. 159 und nochmals Heck: Zs. d. Sav.- 
5tiftg. f. RG. 60 (1940), 257ff. jetzt auch N.B. Eckhardt: Zs. d. Sao.- 
2tistg. f. RG. 60 (1940), 372.
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die Verwertung nur für Satz 3 der Sachsenspiegelnovelle in Er­
wägung ; er lehnt sie ab, weil der Zusatz von der Zeit vor Wich- 
mann, die Weichbildchronik von dem Rechtszustand nach seinem 
Eingreifen spreche. In dieser Weise kann man nun die Nicht- 
benutzung nicht begründen, denn die Fassung beider Chroniken läßt 
auch den Rechtszustand vor Wichmann ohne Schwierigkeit erken­
nen : vor ihm hatte Geschlechterfolge gegolten, d. h. der Sohn erhielt 
den Stand des dienstmännischen Vaters, die Tochter folgte der freien 
Nlutter (und umgekehrt), eine Regelung, die auch Satz 1 unserer 
Novelle für die Zeit vor wichmann berichtet. Trotz dieser §ehl- 
begründung ist Hecks Ansicht richtig: Satz 3 der Novelle ist nicht 
aus einer der Chroniken entnommen. Denn er berichtet gar nicht 
über die Geschlechterfolge vor wichmann, sondern über Lesser- 
handfolge, die „von anegenge des rechts", also in grauer Vorzeit, 
gegolten haben soll, quellenmäßig auch nicht faßbar ist?) Satz 3 
hat also mit dem Recht vor und nach wichmann nichts zu tun. 
Wir haben aber schon festgestellt, daß Satz 1 der Novelle, wie die 
Chroniken, von Geschlechterfolge vor Wichmann berichtet, und 
zwar soll diese Regelung nach der Novelle sowohl für Ehen von 
vienstmannen mit freien Zrauen wie für beiderseits dienst- 
männische Ehen gegolten haben, vaß hier die Nachricht der Chro­
niken über Wichmann benutzt ist, wird sich nicht bestreiten lassen. 
Heck will auch hier die Benutzung ablehnen, weil der Sachsen­
spiegel nur von beiderseits dienstmännischen Ehen spreche, über 
die in den Chroniken nichts gesagt sei. Diese einschränkende Aus­
legung läßt sich aber angesichts des klaren Wortlauts der No­
velle: „und Horden na in, of sie dienstlüde waren" nicht halten. 
Wir kommen damit zu dem Schluß, daß der Verfasser der Novelle 
jedenfalls die Nachricht über Wichmann benutzt hat.

Vb ihm dazu die Nachricht der Weichbildchronik über die Tätig­
keit von Wichmanns Vogt Hermann vorgelegen hat, läßt sich 
nicht mit Sicherheit entscheiden. Schlechthin ableugnen läßt die 
Verwertung sich nicht. Der ganz andere Zusammenhang, in dem 
die heiratsgebühr der Wendin im Sachsenspiegel wieder auf- 
taucht, läßt aber so starke Zweifel an der Benutzung aufkommen,

h Anderer Ansicht A. o. Minnigerode, Lbenburt und Echtheit 
(1913) 42.
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daß wir mit Sicherheit nur die Verwertung der Weltchronik an­
nehmen können.

vie Benutzung der lveltchronik könnte für Eikes Verfasserschaft 
geltend gemacht werden; die innere Rritik spricht zwingend gegen 
sie. Zur Begründung ist eine Interpretation von § 2 Satz 4 und 
§ 3 der Novelle erforderlich.

Wir haben bereits gesehen, daß Satz l des Zusatzes für beider­
seits dienstmännische wie für ungleich dienstmännische Ehen vor 
Wichmann Geschlechterfolge berichtet. Satz 4 setzt diesen Ge­
danken fort, allerdings auf unerwartete Weise, venn wir er­
fahren zwar von der Neuregelung Wichmanns für die Rinder aus 
beiderseits dienstmännischen Ehen, aber unter dem ganz neuen 
Gesichtspunkt, ob Vater oder Mutter deutsch oder wendisch sind. 
Dabei ist dem Verfasser eine Rlärung der Frage, weshalb die 
Kinder bald dem Vater, bald der Mutter folgen, nicht gelungen: 
er stellt darauf ab, ob die Mutter deutsch oder wendisch ist. Eine 
genauere Prüfung zeigt indessen, daß die Rinder der Mutter 
folgen, wenn einer der Ehegatten deutsch ist; nur wenn beide 
Eltern wendisch sind, folgen die Rinder dem Vater, vie Vater­
folge bei der rein wendischen Ehe muß auf wendischem Recht 
beruhen; die Mutterfolge in den übrigen Fällen kann also nur 
das durch Wichmann an die Stelle der Geschlechterfolge gesetzte 
neue Magdeburger Unfreienrecht sein. Neben diesem Spruch 
Wichmanns und dem Bericht über die Vaterfolge im wendischen 
Recht ist uns mittelbar noch ein dritter Rechtssatz in 8 2 Satz 4 
der Novelle erhalten. Er lautet: Eine Ehe untersteht dann deut­
schem Recht, wenn nur einer der Ehegatten deutsch ist.

Ruf die Behandlung der beiderseits dienstmännischen Ehe 
müßte nun entsprechend Satz 1 der Novelle das neue Recht Wich­
manns für die ungleich dienstmännischen Ehen, d. h. der in der 
sächsischen Weltchronik berichtete Spruch Wichmanns folgen. Statt 
dessen setzt sich der Verfasser mit einer Streitfrage auseinander, 
zu der die Vaterfolge bei der wendischen Ehe Anlaß gegeben hat. 
ver Rechtssatz, auf dem die damalige Rontroverse beruht, wird 
vom Verfasser als bekannt vorausgesetzt. Oa er im Sachsenspiegel 
nicht ausgesprochen ist, müssen wir versuchen, ihn selber zu finden, 
vie Begründung der Freiheit der Wendin mit der Tatsache, daß 
ihre Rinder dem wendischen Vater folgen, hat nur dann Sinn,

Deutsches Archiv IV. 23
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wenn es ein (nichtwendisches) Recht gibt, nach dem die Rinder 
nur dann dem Vater folgen, wenn die Mutter frei ist. Im Erz­
stift Magdeburg konnte da nur das sächsische Recht zum vergleich 
herhalten. Für das sächsische Recht in seiner besonderen Magde­
burger Ausprägung läßt sich auch tatsächlich ein entsprechender 
Satz fc Wellen.

Nach herrschender Meinung kennt der Sachsenspiegel für die 
Eheschließung nur die Ebenburtsgrenze zwischen frei und unfrei?) 
prüfen wir die im einzelnen getroffenen Regelungen nach, so 
ergibt sich folgendes: das Rind eines Freien mit einer Freien 
folgt dem Vater (Ssp. I l6§ 2, I 45 § 1); das Rind eines Dienst- 
mannen mit einer Freien folgt ebenfalls dem Vater (Ssp. I 16 
8 2, I 45 8 1) i das Rind eines Freien mit einer dienstmännischen 
Frau folgt der Mutter (Ssp. I 16 8 2, I 51 8 2). Über die Zu­
gehörigkeit der Rinder aus der Ehe zweier Oienstmannen hat 
Eike in den beiden ersten Fassungen nicht gehandelt, wie er ja 
überhaupt auf eine Wiedergabe des vienstmannenrechts ver­
zichtet hat (Ssp. III 42 8 2). hier hilft uns 8 2 Satz 4 der Novelle 
weiter, aus dem wir entnommen haben, daß im Erzstift Mag­
deburg seit wichmann für die beiderseits dienstmännischen Ehen 
Mutterfolge galt. Für das Erzstift Magdeburg konnte also die 
Formel Geltung beanspruchen: das Rind folgt nur dann dem 
Vater, wenn die Mutter frei ist. Wer diese nur für das Magde­
burger Recht geltende Formel auch auf Ehen nach wendischem 
Recht anwandte, mußte die Wendinnen für frei halten, weil ihre 
Rinder dem wendischen Vater folgten, vaß die von ihm bekämpfte 
Meinung sich auf eine falsche Anwendung des sächsischen Rechts 
stützt, hat der Verfasser der Novelle offenbar nicht bemerkt; er 
beschränkt sich darauf, die Abgaben der Wendinnen aufzuführen, 
die ihre Unfreiheit bezeugen, unter anderem ihre heiratsabgabe.

Was ergibt sich nun aus dieser inhaltlichen Rlarstellung für 
den Gedankengang des Verfassers? vas vienstmannenrecht vor 
Wichmann bot ihm zum Teil die Weltchronik, von dem vienst­
mannenrecht seit Wichmann hat er zuerst das Recht der Rinder 
aus beiderseits dienstmännischen Ehen darstellen wollen; dabei 
ist ihm, angeregt durch die Behandlung der gerichtlichen Rechte

') Lchroeder-o. Küntzberg a. a. D. 502. 
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der Wenden in den gerade vorhergehenden Art. III 70 § 1 
III 71 § 2 (1. u. 2. Fassung), der Gedanke gekommen, auch hier 
das Recht der Wenden, die ja meistens unfrei waren, mit- 
zubehandeln. Über der interessanten Frage, ob die Wendinnen 
wirklich frei seien, hat er dann den Bericht über das Recht der 
Rinder aus ungleich dienstmännischen Ehen völlig vergessen.

Mit Eikes Verfasserschaft lassen sich nun diese Gedankensprünge 
nicht vereinbaren, Daß er selbst die knappe, klare Fassung seiner 
sächsischen Weltchronik so durch Einführung des wendischen Rechts 
entstellt haben sollte, ist undenkbar,- einem fremden Benutzer 
können wir das schon eher zutrauen. Welche Herkunft man also 
immer für den Stoff unserer Novelle annehmen mag, stets ergibt 
sich, daß Eike nicht der Verfasser sein kann. Ist die Sächsische Welt­
chronik nicht benutzt, so scheidet Eike schon deshalb als Verfasser 
aus,- ist sie benutzt, wie hier für wahrscheinlich gehalten wird, 
dann spricht die verworrene Fassung des Zusatzes zwingend gegen 
seine Verfasserschaft.

Demnach können Hecks Argumente für die Verfasserschaft Eikes 
schwerlich stichhaltig sein; sie lassen sich denn auch ohne Schwie­
rigkeit widerlegen. Daraus, daß die Zusätze der vierten Fassung 
in keiner Handschrift von dem alten Text unterschieden werden, 
kann man doch für das Mittelalter nicht auf den gleichen Ver­
fasser schließen. Und die Jch-Berichtstelle II34 § 1 zwingt ebenso­
wenig zu der Folgerung, daß der Verfasser des alten Textes auch 
die Zusätze geschrieben habe, selbst wenn man die entsprechenden 
Stellen der ersten Fassung (I 2 8 4, II 58 8 3) gebührend berück­
sichtigt. Heck setzt hier für Likes Zeit die urheberrechtlichen Be­
griffe des 20. Jahrhunderts voraus. Ein Eingehen auf die neue 
Datierung, die im wesentlichen auf der behaupteten Verfasser­
schaft Eikes beruht, kann nach unseren bisherigen Ergebnissen 
unterbleiben.

Wir haben unsere Novelle zunächst nur gegen die Verfasser­
schaft Eikes ausgewertet. Sie liefert uns aber auch eine Reihe 
beachtlicher positiver Angaben. Prüfen wir zunächst, was sie uns 
über den unbekannten Fortsetzer Likes sagt. Daß er ein guter 
Renner des Rechts war, lehrt die ganze vierte Fassung; daß er 
an genialem Blick und Gestaltungskraft Eike nicht erreicht, zeigt 
unsere Stelle, wir haben an 8 2 Satz 4 der Novelle gesehen, wie 

33» 



502 Miszellen

es ihm nicht gelingt, den inneren Grund der verschiedenen Kinder­
folge bei der Unfreienehe zu erfassen, das Wesen des Streits über 
die Freiheit der Wendin bleibt ihm verborgen. Betrachtet man 
die gedankliche Inkonsequenz beim Aufbau, so kann man ihm 
auch den vorwurf der Flüchtigkeit nicht ersparen. Daß er zu 
seinen Nachträgen wahrscheinlich die Weltchronik seines Vor­
gängers herangezogen hat, stimmt trefflich zu dem Bild des 
pietätvollen Likeverehrers, das Eckhardt von ihm entworfen 
hat?)

Mit diesen Aussagen über den Schöpfer der vierten Fassung 
des Sachsenspiegels ist der Inhalt unserer Novelle noch nicht er­
schöpft. Die für die Zeit nach Wichmann erschlossene Formel: die 
Kinder folgen nur dann dem Vater, wenn die Mutter frei ist, 
zeigt zunächst die Richtigkeit der jetzt herrschenden Meinung, daß 
Wichmann die Unfreiheit, nicht die Freiheit der Töchter von Dienst- 
mannen mit freien Frauen eingeführt hat?) Nur dann, wenn 
Söhne und Töchter der freien Frau dem unfreien Mann folgten, 
konnte diese Formel entstehen. Sie bestätigt auch die Auffassung 
Schroeders, daß dem Ebenburtsrecht des Sachsenspiegels der 
Grundsatz der Mutterfolge, in bestimmten Fällen modifiziert 
durch den Übertritt der Frau in den Stand des Mannes, zugrunde 
liegt?) Das ergibt sich schon daraus, daß die Folge nach dem 
Vater in der Novelle als Besonderheit gegenüber der Mutter- 
folge erscheint. Wäre den Zeitgenossen des Verfassers der Arger­
handgrundsatz bekannt gewesen, so hätte auch der Streit über 
die Unfreiheit der Wendin nicht in dieser Weise entstehen können. 
Sehen wir also in dem Ebenburtsrecht nach Wichmann den Aus­
druck der Mutterfolge, so können wir seine Gesetzgebertätigkeit 
für alle vienstmannenehen nach Weltchronik und Novelle dahin 
zusammenfassen: Wichmann hat statt der vorher geltenden Ge­
schlechterfolge die Mutterfolge eingeführt.

vie jetzt abgelehnte Auffassung der Weltchronik, daß Wichmann 
die Freiheit der Töchter aus den Ehen von Oienstmannen mit 
freien Frauen eingeführt habe, hat ihr zu einer gewissen Bedeu­
tung für die Ministerialenfrage verholfen. Bei Zugrundelegung

Eckh ardt a. a. V. 76. -) vgl. oben 5. 497 Knm. 1.
s) R. Schroeder, Zur Lehre von der Ebenbürtigkeit nach dem Sachsen­

spiegel (Zs. f. RG. Z, 1864) 474.
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der herrschenden Meinung entspricht Mchmanns Entscheidung 
für die ungleichen Oienstmannehen dem Reichsweistum von 
1190 (MG. Lonst. l, 467); sie bedeutet also wohl lediglich die 
Durchsetzung des Reichsweistums im Erzstift Magdeburg und 
dürfte deshalb zwischen dem l6. Juli 1190 und dem 25. August 
1192, Mchmanns Todestags, ergangen sein. G. Mnter hat 
demgegenüber dartun wollen, daß seit Mchmann die Rinder 
von Dienstmannen mit freien Frauen landrechtlich frei, dienst- 
rechtlich unfrei gewesen seien, daß also schon die vierte Fassung 
des Sachsenspiegels (vor l270) wie später die Glosse von Eikes 
Ansicht, daß alle vienstmannen unfrei seien, abgerückt sei?) 
Seiner Deutung fehlt aber die quellenmäßige Begründung. 
Daß seit Mchmann die Rinder aus solchen Ehen frei gewesen 
seien, versucht er aus einer lateinischen historia imperatorum 
anongmi Saxonis zu belegen?) hier handelt es sich indessen 
nicht um eine selbständige Tuelle, sondern um eine vermutlich 
im 15. Jahrhundert in Lübeck entstandene Übersetzung der 
Weltchronik?) Sie kann uns nur zeigen, wie Eikes Bericht im 
15. Jahrhundert verstanden worden ist. Die Glosse zu Ssp. III 
73 § 2, aus der Mnter herleiten will, daß seit Mchmann die 
Rinder von Dienstmannen mit Freien stets dienstmännisch 
gewesen seien, aber unter Vorbehalt der ihnen nach der Welt­
chronik zugestandenen landrechtlichen Freiheit, scheint in dem 
von ihm benutzten Druck durch eine Auslassung verderbt zu sein. 
Die (allerdings ins hochdeutsche übertragene) Fassung in dem 
Druck von Gärtners läßt diese Auslegung nicht zu. Es muß 
deshalb wohl dabei bleiben, daß nicht schon in der vierten Fassung, 
sondern erst in der Glosse Eikes Ansicht von der landrechtlichen 
Stellung der Dienstmannen aufgegeben worden ist.

') 5-Winter, Lrzbischof Mchmann von Magdeburg (Zorsch. > deut­
schen Gesch. 13, 1873) 155.

?) G. Winter, Die Ministerialität in Brandenburg (1922) 75f.
°) Druck bei Menke: Scriptores rerum Germanicarum 3 (1728 ff.), 115.
') L. weiland, Ausgabe (MG. Deutsche Chroniken 2) 1vss., bei ihm 

Nr. 15 der hss.; n. g. Eckhardt, «echtsbücherstudien II, Die Lntstehungs- 
Zeit des Sachsenspiegels und der sächsischen Weltchronik (1931) 112f.

s) E.W. Gärtner, Das sächsische Landrecht (1732) 482.


